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320
Bekanntmachung 

des Staatsvertrages zwischen dem 
Land Baden-Württemberg 

und dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Übertragung von Aufgaben nach 

§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Land Ba-
den-Württemberg und dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und 
§ 10 Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder zuge-
stimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 13 Abs. 1 Satz 1 gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

 Der Minister 
 für Innovation, Wissenschaft, 
 Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Land Baden-Württemberg 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen
Registerportals der Länder

Das Land Baden-Württemberg,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch den Justizminister

und

das Land Nordrhein-Westfalen,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
HGB1) der Länder und dient der Bekanntmachung der 
Eintragungen der Registergerichte (§ 10 HGB2). Mit die-

1 im Sinne von § 9 Abs. 1 HGB-E gemäß dem Entwurf eines Gesetzes 
über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie 
das Unternehmensregister (EHUG)

2 im Sinne von § 10 HGB-E gemäß dem Entwurf eines Gesetzes über 
elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG)

sem Staatsvertrag wird von der gesetzlich vorgesehenen 
Möglichkeit einer länderübergreifenden Zusammenar-
beit zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur 
Kostensenkung Gebrauch gemacht.

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.  Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrierung 
– im Bestand aller angeschlossenen Bundesländer re-
cherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen3 zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunika-
tionssystemen, insbesondere dem Unternehmensre-
gister4 und dem statistischen Unternehmensregister5, 
über eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutau-
schen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen Auskunftssystems

Das Land Baden-Württemberg bestimmt das Register-
portal als das länderübergreifende, zentrale elektro-
nische Informations- und Kommunikationssystem im 
Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 4 HGB6, über das die Daten 
aus dem Handelsregister, Genossenschaftsregister und 
Partnerschaftsregister der Amtsgerichte (Registerge-
richte) des Landes Baden-Württemberg abrufbar sind. 
Die Berechtigung, weitere Zugangsmöglichkeiten zu den 
Registerdaten zu eröffnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 3
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Das Land Baden-Württemberg  bestimmt das Regis-
terportal als das länderübergreifende, zentrale elektro-
nische Informations- und Kommunikationssystem im 
Sinne von § 10 HGB7, über das die Bekanntmachung der 
Eintragungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

3 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

4 § 8 b HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsre-
gister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

5 § 4 Statistikregistergesetz in der Fassung des Gesetzes über elektro-
nische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister (EHUG)

6 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

7 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)
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§ 4 
Zentrale Anmeldung zum 

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Das Land Baden-Württemberg überträgt die Zuständig-
keit für die Anmeldung und Zulassung zu dem elektro-
nischen Abrufverfahren über das Registerportal auf das 
Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Das Land Baden-Württemberg überträgt die Zustän-
digkeit für die Erfassung der Gebührentatbestände des 
elektronischen Abrufverfahrens über das Registerportal 
auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist 
das Amtsgericht Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 
JVKostO beurteilt sich nach dem Recht des Landes Ba-
den-Württemberg.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 HRV. Das Land Baden-Württemberg erhält 
über die Abrufe zum Nachweis der gemäß § 5 erfassten 
Gebührentatbestände eine monatliche Übersicht. Die 
protokollierten Daten werden dem Land Baden-Würt-
temberg in elektronischer Form bereitgestellt.8

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle dem Land Baden-
Württemberg mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür erge-
ben, dass die Nutzung des Abrufverfahrens die Zweck-
bestimmung des § 9 Abs. 1 HGB übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Das Land Baden-Württemberg überträgt die Zustän-
digkeit für die Erhebung der Gebühren des elektro-
nischen Abrufverfahrens, soweit die Abrufe über das Re-
gisterportal erfolgt sind, auf das Land Nordrhein-West-
falen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Das Land Baden-Württemberg überträgt die Zustän-
digkeit für die Vollstreckung der nach Absatz 1 erho-
benen Gebühren des elektronischen Abrufverfahrens auf 
das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach 
dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Das Land Baden-Württemberg erhält 
zum Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine 
monatliche Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§ 7 und § 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an das Land Baden-Württemberg überwiesen. Der Über-
weisungsbetrag entspricht in der Höhe der Summe der 
Beträge, die – ggf. nach Abzug von Gebühren eines Last-

8 § 53 HRV in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

schrift- bzw. elektronischen Bezahl- oder Vollstre-
ckungsverfahrens – dem Land Nordrhein-Westfalen tat-
sächlich zugeflossen sind.

§ 10 
Vereinsregister

Soweit das Land Baden-Württemberg die Vereinsregis-
ter einzelner oder aller Amtsgerichte elektronisch führt 
und die Vereinsregister über das Registerportal zugäng-
lich sind, gelten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Kosten

Das Land Baden-Württemberg erstattet dem Land Nord-
rhein-Westfalen den ihm durch diesen Vertrag entste-
henden Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte 
Dienstleistungsvereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Dieser Vertrag tritt vorbehaltlich einer nach dem je-
weiligen Landesrecht erforderlichen Zustimmung der 
verfassungsmäßigen Organe nach der Unterzeichnung in 
Kraft. Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von 
der Wirksamkeit eines entsprechenden Vertrages mit an-
deren Ländern unberührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006 

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Brüssel, den 30. November 2006

Der Justizminister 
des Landes Baden-Württemberg

Prof. Dr. Ulrich  G o l l, MdL

– GV. NRW. 2007 S. 150
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem 

Freistaat Bayern 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die 
Übertragung von Aufgaben nach 

§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat 
Bayern und dem Land Nordrhein-Westfalen über die 
Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und § 10 
Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder zuge-
stimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 13 Abs. 1 Satz 1 gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Freistaat Bayern 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Der Freistaat Bayern,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Staatsministerin der Justiz

und

das Land Nordrhein-Westfalen,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
HGB1) der Länder und dient der Bekanntmachung der 

1 im Sinne von § 9 Abs. 1 HGB gemäß dem Gesetz über elektronische 
Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmens-
register (EHUG)

Eintragungen der Registergerichte (§ 10 HGB2). Mit die-
sem Staatsvertrag wird von der gesetzlich vorgesehenen 
Möglichkeit einer länderübergreifenden Zusammenar-
beit zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur 
Kostensenkung Gebrauch gemacht.

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrie-
rung – im Bestand aller angeschlossenen Bundeslän-
der recherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen3 zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunikati-
onssystemen, insbesondere dem Unternehmensregister4 
und dem statistischen Unternehmensregister5, über 
eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutauschen. 

§ 2 
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

Der Freistaat Bayern bestimmt das Registerportal als 
das länderübergreifende, zentrale elektronische Infor-
mations- und Kommunikationssystem im Sinne von § 9 
Abs. 1 Satz 4 HGB6, über das die Daten aus dem Han-
delsregister, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register der Amtsgerichte (Registergerichte) des Frei-
staats Bayern abrufbar sind. Die Berechtigung, weitere 
Zugangsmöglichkeiten zu den Registerdaten zu eröffnen, 
bleibt hiervon unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Der Freistaat Bayern bestimmt das Registerportal als 
das länderübergreifende, zentrale elektronische Infor-
mations- und Kommunikationssystem im Sinne von § 10 
HGB7, über das die Bekanntmachung der Eintragungen 
erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

2 im Sinne von § 10 HGB gemäß dem Gesetz über elektronische Handels-
register und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

3 im Sinne von § 10 HGB gemäß dem Gesetz über elektronische Handels-
register und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

4 im Sinne von § 8 b HGB gemäß dem Gesetz über elektronische Handels-
register und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

5 im Sinne von § 4 Statistikregistergesetz in der Fassung des Gesetzes 
über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie 
das Unternehmensregister (EHUG)

6 im Sinne von § 9 Abs. 1 HGBgemäß dem Gesetz über elektronische 
Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmens-
register (EHUG)

7 im Sinne von § 10 HGB gemäß dem Gesetz über elektronische Handels-
register und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)
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(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

§ 4 
Zentrale Anmeldung zum 

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Der Freistaat Bayern überträgt die Zuständigkeit für die 
Anmeldung und Zulassung zu dem elektronischen Ab-
rufverfahren über das Registerportal auf das Land Nord-
rhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht 
Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Der Freistaat Bayern überträgt die Zuständigkeit für 
die Erfassung der Gebührentatbestände des elektro-
nischen Abrufverfahrens über das Registerportal auf das 
Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 
 JVKostO beurteilt sich nach dem Recht des Freistaats 
 Bayern.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 HRV.8 Der Freistaat Bayern erhält über die 
Abrufe zum Nachweis der gemäß § 5 erfassten Gebüh-
rentatbestände eine monatliche Übersicht. Die protokol-
lierten Daten werden dem Freistaat Bayern in elektro-
nischer Form bereitgestellt.

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle dem Freistaat Bayern 
mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die 
Nutzung des Abrufverfahrens die Zweckbestimmung des 
§ 9 Abs. 1 HGB übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Der Freistaat Bayern überträgt die Zuständigkeit für 
die Erhebung der Gebühren des elektronischen Abruf-
verfahrens, soweit die Abrufe über das Registerportal er-
folgt sind, auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zustän-
dige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Der Freistaat Bayern überträgt die Zuständigkeit für 
die Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen Gebüh-
ren des elektronischen Abrufverfahrens auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem 
Recht des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Der Freistaat Bayern erhält zum 
Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine mo-
natliche Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§ 7 und § 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 

8 im Sinne von § 53 HRV gemäß dem Gesetz über elektronische Handels-
register und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an den Freistaat Bayern überwiesen. Der Überweisungs-
betrag entspricht in der Höhe der Summe der Beträge, 
die – ggf. nach Abzug von Gebühren eines Lastschrift- 
bzw. elektronischen Bezahl- oder Vollstreckungsverfah-
rens – dem Land Nordrhein-Westfalen tatsächlich zuge-
flossen sind.

§ 10 
Vereinsregister

Soweit die im Freistaat Bayern elektronisch geführten 
Vereinsregister über das Registerportal zugänglich sind, 
gelten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Kosten

Der Freistaat Bayern erstattet dem Land Nordrhein-
Westfalen den ihm durch diesen Vertrag entstehenden 
Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte Dienstleis-
tungsvereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt 
vorbehaltlich der Zustimmung der verfassungsmäßig zu-
ständigen Organe der vertragsschließenden Länder mit 
Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft. Das In-Kraft-Tre-
ten dieses Vertrages bleibt von der Wirksamkeit eines 
entsprechenden Vertrages mit anderen Ländern unbe-
rührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Düsseldorf, den 29. Dezember 2006

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

München, den 27. Dezember 2006

Die Bayer. Staatsministerin 
der Justiz

Dr. Beate  M e r k

– GV. NRW. 2007 S. 152
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem 

Land Berlin 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Übertragung von Aufgaben nach 
§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin 
und dem Land Nordrhein-Westfalen über die Übertra-
gung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsge-
setzbuch zur Errichtung und zum Betrieb eines gemein-
samen Registerportals der Länder zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Land Berlin 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Das Land Berlin,

vertreten durch den Regierenden Bürgermeister 
von Berlin, dieser vertreten durch die Senatorin 
für Justiz

und

das Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch den Ministerpräsidenten,

dieser vertreten durch die Ministerin für Justiz,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
Handelsgesetzbuch1) der Länder und dient der Bekannt-
machung der Eintragungen der Registergerichte (§ 10 
Handelsgesetzbuch2). Mit diesem Staatsvertrag wird von 

1 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

2 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Zusammenarbeit zur Reduzierung des 
Verwaltungsauf wandes und zur Kostensenkung Ge-
brauch gemacht.

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder. 

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrie-
rung – im Bestand aller angeschlossenen Bundeslän-
der recherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.  Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen3 zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunika-
tionssystemen, insbesondere dem Unternehmensre-
gister4 und dem statistischen Unternehmensregister5, 
über eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutau-
schen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen

Auskunftssystems

Das Land Berlin bestimmt das Registerportal als das 
länderübergreifende, zentrale elektronische Informa-
tions- und Kommunikationssystem im Sinne von § 9 
Abs. 1 Satz 4 Handelsgesetzbuch6, über das die Daten 
aus dem Handelsregister, Genossenschaftsregister und 
Partnerschaftsregister der Amtsgerichte (Registerge-
richte) des Landes Berlin abrufbar sind. Die Berechti-
gung, weitere Zugangsmöglichkeiten zu den Registerda-
ten zu eröffnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen

Bekanntmachungssystems

(1) Das Land Berlin bestimmt das Registerportal als das 
länderübergreifende, zentrale elektronische Informa-
tions- und Kommunikationssystem im Sinne von § 10 
Handelsgesetzbuch7, über das die Bekanntmachung der 
Eintragungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

3 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

4 § 8 b HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsre-
gister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

5 § 4 Statistikregistergesetz in der Fassung des Gesetzes über elektro-
nische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister (EHUG)

6 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

7 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)
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§ 4 
Zentrale Anmeldung zum 

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Das Land Berlin überträgt die Zuständigkeit für die An-
meldung und Zulassung zu dem elektronischen Abruf-
verfahren über das Registerportal auf das Land Nord-
rhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht 
Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Das Land Berlin überträgt die Zuständigkeit für die 
Erfassung der Gebührentatbestände des elektronischen 
Abrufverfahrens über das Registerportal auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 Justiz-
verwaltungskostenordnung beurteilt sich nach dem 
Recht des Landes Berlin.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 Handelsregisterverordnung. Das Land Berlin 
erhält über die Abrufe zum Nachweis der gemäß § 5 er-
fassten Gebührentatbestände eine monatliche Übersicht. 
Die protokollierten Daten werden dem Land Berlin in 
elektronischer Form bereitgestellt.

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen oder die das Ab-
rufverfahren missbrauchen, zu sperren. Die zuständige 
Stelle zeigt dem Land Berlin solche Maßnahmen an und 
teilt ihm mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass die Nutzung des Abrufverfahrens die Zweckbestim-
mung des § 9 Abs. 1 Handelsgesetzbuch übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Das Land Berlin überträgt die Zuständigkeit für die 
Erhebung der Gebühren des elektronischen Abrufver-
fahrens, soweit die Abrufe über das Registerportal er-
folgt sind, auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zustän-
dige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Das Land Berlin überträgt die Zuständigkeit für die 
Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen Gebühren 
des elektronischen Abrufverfahrens auf das Land Nord-
rhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht 
Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem Recht 
des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Das Land Berlin erhält zum Nachweis 
der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine monatliche 
Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§ 7 und § 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an das Land Berlin überwiesen. Der Überweisungsbetrag 
entspricht in der Höhe der Summe der Beträge, die – ge-
gebenenfalls nach Abzug von Gebühren eines Last-
schrift- oder elektronischen Bezahl- oder Vollstre-
ckungsverfahrens – dem Land Nordrhein-Westfalen tat-
sächlich zugeflossen sind.

§ 10 
Vereinsregister

Soweit das Vereinsregister des Landes Berlin über das 
Registerportal zugänglich ist, gelten die §§ 4 bis 9 ent-
sprechend.

§ 11 
Kosten

Das Land Berlin erstattet dem Land Nordrhein-Westfa-
len den ihm durch diesen Vertrag entstehenden Auf-
wand. Die Höhe wird durch gesonderte Dienstleistungs-
vereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Der Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der letzten 
Ratifikationsurkunde, frühestens am 1. Januar 2007, in 
Kraft. Die Ratifikationsurkunden sind in der Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen zu hinterlegen. 
Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von der 
Wirksamkeit eines entsprechenden Vertrages mit ande-
ren Ländern unberührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Die Ministerin für Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Brüssel, den 30. November 2006

Die Senatorin für Justiz 
des Landes Berlin

Gisela  v o n  d e r  A u e

– GV. NRW. 2007 S. 154
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem 

Land Brandenburg 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Übertragung von Aufgaben nach 
§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Land Bran-
denburg und dem Land Nordrhein-Westfalen über die 
Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und § 10 
Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder zuge-
stimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 13 Abs. 1 Satz 1 gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Land Brandenburg 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 des Handelsgesetzbuches 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Das Land Brandenburg,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Ministerin der Justiz

und 

das Land Nordrhein-Westfalen,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
des Handelsgesetzbuches) der Länder und dient der Be-
kanntmachung der Eintragungen der Registergerichte 
(§ 10 des Handelsgesetzbuches). Mit diesem Staatsver-
trag wird von der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit 
einer länderübergreifenden Zusammenarbeit zur Redu-
zierung des Verwaltungsaufwandes und zur Kostensen-
kung Gebrauch gemacht.

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrie-
rung – im Bestand aller angeschlossenen Bundeslän-
der recherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunika-
tionssystemen, insbesondere dem Unternehmensre-
gister und dem statistischen Unternehmensregister, 
über eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutau-
schen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen

Auskunftssystems

Das Land Brandenburg bestimmt das Registerportal als 
das länderübergreifende, zentrale elektronische Infor-
mations- und Kommunikationssystem im Sinne von § 9 
Abs. 1 Satz 4 des Handelsgesetzbuches, über das die Da-
ten aus dem Handelsregister, Genossenschaftsregister 
und Partnerschaftsregister der Amtsgerichte (Register-
gerichte) des Landes Brandenburg abrufbar sind. Die 
Berechtigung, weitere Zugangsmöglichkeiten zu den Re-
gisterdaten zu eröffnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Das Land Brandenburg  bestimmt das Registerportal 
als das länderübergreifende, zentrale elektronische In-
formations- und Kommunikationssystem im Sinne von 
§ 10 des Handelsgesetzbuches, über das die Bekanntma-
chung der Eintragungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

§ 4 
Zentrale Anmeldung zum 

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Das Land Brandenburg überträgt die Zuständigkeit für 
die Anmeldung und Zulassung zu dem elektronischen 
Abrufverfahren über das Registerportal auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Das Land Brandenburg überträgt die Zuständigkeit 
für die Erfassung der Gebührentatbestände des elektro-
nischen Abrufverfahrens über das Registerportal auf das 
Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen.
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(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 der 
Justizverwaltungskostenordnung beurteilt sich nach dem 
Recht des Landes Brandenburg.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 der Handelsregisterverordnung. Das Land 
Brandenburg erhält über die Abrufe zum Nachweis der 
gemäß § 5 erfassten Gebührentatbestände eine monatli-
che Übersicht. Die protokollierten Daten werden dem 
Land Brandenburg in elektronischer Form bereitge-
stellt.

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle dem Land Branden-
burg mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 
die Nutzung des Abrufverfahrens die Zweckbestimmung 
des § 9 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Das Land Brandenburg überträgt die Zuständigkeit 
für die Erhebung der Gebühren des elektronischen Ab-
rufverfahrens, soweit die Abrufe über das Registerportal 
erfolgt sind, auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zustän-
dige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Das Land Brandenburg überträgt die Zuständigkeit 
für die Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen Ge-
bühren des elektronischen Abrufverfahrens auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem 
Recht des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Das Land Brandenburg erhält zum 
Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine mo-
natliche Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§§ 7 und 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an das Land Brandenburg überwiesen. Der Überwei-
sungsbetrag entspricht in der Höhe der Summe der Be-
träge, die – ggf. nach Abzug von Gebühren eines Last-
schrift- bzw. elektronischen Bezahl- oder Vollstre-
ckungsverfahrens – dem Land Nordrhein-Westfalen tat-
sächlich zugeflossen sind.

§ 10 
Vereinsregister

Soweit das Land Brandenburg die Vereinsregister ein-
zelner oder aller Amtsgerichte elektronisch führt und die 
Vereinsregister über das Registerportal zugänglich sind, 
gelten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Kosten

Das Land Brandenburg erstattet dem Land Nordrhein-
Westfalen den ihm durch diesen Vertrag entstehenden 
Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte Dienstleis-
tungsvereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Dieser Vertrag tritt nach der erforderlichen Zustim-
mung der verfassungsmäßig zuständigen Organe an dem 
Tag in Kraft, der auf den Austausch der Ratifikationsur-
kunden folgt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Für den Ministerpräsidenten 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Brüssel, den 30. November 2006

Für den Ministerpräsidenten 
des Landes Brandenburg

Die Ministerin der Justiz 
des Landes Brandenburg

Beate  B l e c h i n g e r

– GV. NRW. 2007 S. 156
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen der 

Freien Hansestadt Bremen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Übertragung von Aufgaben nach 
§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen der Freien Han-
sestadt Bremen und dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und 
§ 10 Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder zuge-
stimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

der Freien Hansestadt Bremen 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen
Registerportals der Länder

Die Freie Hansestadt Bremen,

vertreten durch den Senat,
dieser vertreten durch den Senator 
für Justiz und Verfassung

und

das Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland und 
zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der Re-
gister betreiben die Länder gemeinsam unter der Inter-
netadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
des Handelsgesetzbuchs) der Länder und dient der Be-
kanntmachung der Eintragungen der Registergerichte 
(§ 10 des Handelsgesetzbuchs). Mit diesem Staatsvertrag 
wird von der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit einer 
länderübergreifenden Zusammenarbeit zur Reduzierung 
des Verwaltungsaufwandes und zur Kostensenkung Ge-
brauch gemacht.

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrierung 
– im Bestand aller angeschlossenen Bundesländer re-
cherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunika-
tionssystemen, insbesondere dem Unternehmensre-
gister (§ 8 b des Handelsgesetzbuchs) und dem statis-
tischen Unternehmensregister (§ 4 des Statistikregis-
tergesetzes), über eine einheitliche Schnittstelle Da-
ten auszutauschen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen Auskunftssystems

Die Freie Hansestadt Bremen bestimmt das Registerpor-
tal als das länderübergreifende, zentrale elektronische 
Informations- und Kommunikationssystem im Sinne von 
§ 9 Abs. 1 Satz 4 des Handelsgesetzbuchs, über das die 
Daten aus dem Handelsregister, Genossenschaftsregister 
und Partnerschaftsregister der Amtsgerichte (Register-
gerichte) im Land Bremen abrufbar sind. Die Berechti-
gung, weitere Zugangsmöglichkeiten zu den Registerda-
ten zu eröffnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Die Freie Hansestadt Bremen bestimmt das Register-
portal als das länderübergreifende, zentrale elektro-
nische Informations- und Kommunikationssystem im 
Sinne von § 10 des Handelsgesetzbuchs, über das die Be-
kanntmachung der Eintragungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

§ 4 
Zentrale Anmeldung zum elektronischen 

Abrufverfahren des Landes

Die Freie Hansestadt Bremen überträgt die Zuständig-
keit für die Anmeldung und Zulassung zu dem elektro-
nischen Abrufverfahren über das Registerportal auf das 
Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Die Freie Hansestadt Bremen überträgt die Zustän-
digkeit für die Erfassung der Gebührentatbestände des 
elektronischen Abrufverfahrens über das Registerportal 
auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist 
das Amtsgericht Hagen.
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(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 der 
Justizverwaltungskostenordnung beurteilt sich nach dem 
Recht der Freien Hansestadt Bremen.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 der Handelsregisterverordnung. Die Freie 
Hansestadt Bremen erhält über die Abrufe zum Nach-
weis der gemäß § 5 erfassten Gebührentatbestände eine 
monatliche Übersicht. Die protokollierten Daten werden 
der Freien Hansestadt Bremen in elektronischer Form 
bereitgestellt.

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle der Freien Hansestadt 
Bremen mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass die Nutzung des Abrufverfahrens die Zweckbestim-
mung des § 9 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Die Freie Hansestadt Bremen überträgt die Zustän-
digkeit für die Erhebung der Gebühren des elektro-
nischen Abrufverfahrens, soweit die Abrufe über das Re-
gisterportal erfolgt sind, auf das Land Nordrhein-West-
falen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Die Freie Hansestadt Bremen überträgt die Zustän-
digkeit für die Vollstreckung der nach Absatz 1 erho-
benen Gebühren des elektronischen Abrufverfahrens auf 
das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach 
dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen Ab-
rufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das Re-
gisterportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer Be-
zahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Die Freie Hansestadt Bremen erhält 
zum Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine 
monatliche Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§ 7 und § 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an die Freie Hansestadt Bremen überwiesen. Der Über-
weisungsbetrag entspricht in der Höhe der Summe der 
Beträge, die – ggf. nach Abzug von Gebühren eines Last-
schrift- bzw. elektronischen Bezahl- oder Vollstre-
ckungsverfahrens – dem Land Nordrhein-Westfalen tat-
sächlich zugeflossen sind.

§ 10 
Vereinsregister

Soweit die Vereinsregister einzelner oder aller Amtsge-
richte der Freien Hansestadt Bremen elektronisch ge-
führt werden und über das Registerportal zugänglich 
sind, gelten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Kosten

Die Freie Hansestadt Bremen erstattet dem Land Nord-
rhein-Westfalen den ihm durch diesen Vertrag entste-
henden Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte 
Dienstleistungsvereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Der Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der letzten 
Ratifikationsurkunde, frühestens am 1. Januar 2007, in 
Kraft. Die Ratifikationsurkunden sind in der Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen zu hinterlegen. 
Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von der 
Wirksamkeit eines entsprechenden Vertrages mit ande-
ren Ländern unberührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Brüssel, den 30. November 2006

Der Senator für Justiz und Verfassung 
der Freien Hansestadt Bremen

i. V.  M ä u r e r

– GV. NRW. 2007 S. 158
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen der 
Freien und Hansestadt Hamburg 

und dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Übertragung von Aufgaben nach 

§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen der Freien und 
Hansestadt Hamburg und dem Land Nordrhein-Westfa-
len über die Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 
und § 10 Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum 
Betrieb eines gemeinsamen Registerportals der Länder 
zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 13 Abs. 1 Satz 1 gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

der Freien und Hansestadt Hamburg 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Die Freie und Hansestadt Hamburg,

vertreten durch den Senat,

und

das Land Nordrhein-Westfalen,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
HGB1) der Länder und dient der Bekanntmachung der 
Eintragungen der Registergerichte (§ 10 HGB2). Mit die-
sem Staatsvertrag wird von der gesetzlich vorgesehenen 

1 im Sinne von § 9 Abs. 1 HGB-E gemäß dem Entwurf eines Gesetzes 
über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie 
das Unternehmensregister (EHUG)

2 im Sinne von § 10 HGB-E gemäß dem Entwurf eines Gesetzes über 
elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG)

Möglichkeit einer länderübergreifenden Zusammenar-
beit zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur 
Kostensenkung Gebrauch gemacht.

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrie-
rung – im Bestand aller angeschlossenen Bundeslän-
der recherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen3 zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunika-
tionssystemen, insbesondere dem Unternehmensre-
gister4 und dem statistischen Unternehmensregister5, 
über eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutau-
schen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

Die Freie und Hansestadt Hamburg bestimmt das Regis-
terportal als das länderübergreifende, zentrale elektro-
nische Informations- und Kommunikationssystem im 
Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 4 HGB6, über das die Daten 
aus dem Handelsregister, Genossenschaftsregister und 
Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Hamburg (Re-
gistergericht) der Freien und Hansestadt Hamburg ab-
rufbar sind. Die Berechtigung, weitere Zugangsmöglich-
keiten zu den Registerdaten zu eröffnen, bleibt hiervon 
unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg bestimmt das 
Registerportal als das länderübergreifende, zentrale 
elektronische Informations- und Kommunikationssystem 
im Sinne von § 10 HGB7, über das die Bekanntmachung 
der Eintragungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

3 im Sinne von § 10 HGB-E gemäß dem Entwurf eines Gesetzes über 
elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG)

4 im Sinne von § 8 b HGB-E gemäß dem Entwurf eines Gesetzes über 
elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG)

5 im Sinne von § 4 Statistikregistergesetz gemäß dem Entwurf eines Ge-
setzes über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister 
sowie das Unternehmensregister (EHUG)

6 im Sinne von § 9 Abs. 1 HGB-E gemäß dem Entwurf eines Gesetzes 
über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie 
das Unternehmensregister (EHUG)

7 im Sinne von § 10 HGB-E gemäß dem Entwurf eines Gesetzes über 
elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG)
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§ 4 
Zentrale Anmeldung zum 

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Die Freie und Hansestadt Hamburg überträgt die Zu-
ständigkeit für die Anmeldung und Zulassung zu dem 
elektronischen Abrufverfahren über das Registerportal 
auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist 
das Amtsgericht Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg überträgt die 
Zuständigkeit für die Erfassung der Gebührentatbe-
stände des elektronischen Abrufverfahrens über das Re-
gisterportal auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zustän-
dige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 
JVKostO beurteilt sich nach dem Recht der Freien und 
Hansestadt Hamburg.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 HRV. Die Freie und Hansestadt Hamburg er-
hält über die Abrufe zum Nachweis der gemäß § 5 er-
fassten Gebührentatbestände eine monatliche Übersicht. 
Die protokollierten Daten werden der Freien und Hanse-
stadt Hamburg in elektronischer Form bereitgestellt.8

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle der Freien und Han-
sestadt Hamburg mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür 
ergeben, dass die Nutzung des Abrufverfahrens die 
Zweckbestimmung des § 9 Abs. 1 HGB übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg überträgt die 
Zuständigkeit für die Erhebung der Gebühren des elek-
tronischen Abrufverfahrens, soweit die Abrufe über das 
Registerportal erfolgt sind, auf das Land Nordrhein-
Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Die Freie und Hansestadt Hamburg überträgt die 
Zuständigkeit für die Vollstreckung der nach Absatz 1 
erhobenen Gebühren des elektronischen Abrufverfah-
rens auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige 
Stelle ist das Amtsgericht Hagen. Die Vollstreckung 
richtet sich nach dem Recht des Landes Nordrhein-
Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Die Freie und Hansestadt Hamburg 
erhält zum Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe 
eine monatliche Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§ 7 und § 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an die Freie und Hansestadt Hamburg überwiesen. Der 
Überweisungsbetrag entspricht in der Höhe der Summe 

8 im Sinne von § 53 HRV-E gemäß dem Entwurf eines Gesetzes über 
elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG)

der Beträge, die – ggf. nach Abzug von Gebühren eines 
Lastschrift- bzw. elektronischen Bezahl- oder Vollstre-
ckungsverfahrens – dem Land Nordrhein-Westfalen tat-
sächlich zugeflossen sind.

§ 10 
Vereinsregister

Soweit die Freie und Hansestadt Hamburg das Vereins-
register des Amtsgerichts Hamburg elektronisch führt 
und die Vereinsregister über das Registerportal zugäng-
lich sind, gelten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Kosten

Die Freie und Hansestadt Hamburg erstattet dem Land 
Nordrhein-Westfalen den ihm durch diesen Vertrag ent-
stehenden Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte 
Dienstleistungsvereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Der Staatsvertrag tritt mit Austausch der Ratifikati-
onsurkunden, frühestens am 1. Januar 2007, in Kraft. 
Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von der 
Wirksamkeit eines entsprechenden Vertrages mit ande-
ren Ländern unberührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Brüssel, den 30. November 2006

Für den Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg,

Senator  L ü d e m a n n

Präses der Justizbehörde

– GV. NRW. 2007 S. 160
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem 

Land Hessen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Übertragung von Aufgaben nach 
§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Land Hes-
sen und dem Land Nordrhein-Westfalen über die Über-
tragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handels-
gesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb eines ge-
meinsamen Registerportals der Länder zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Land Hessen 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Das Land Hessen,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch den Minister der Justiz

und

das Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
HGB1) der Länder und dient der Bekanntmachung der 
Eintragungen der Registergerichte (§ 10 HGB2). Mit die-
sem Staatsvertrag wird von der gesetzlich vorgesehenen 
Möglichkeit einer länderübergreifenden Zusammenar-
beit zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur 
Kostensenkung Gebrauch gemacht.

1 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG (Bundesgesetzblatt I, Seite 2553))

2 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrie-
rung – im Bestand aller angeschlossenen Bundeslän-
der recherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen3 zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunikati-
onssystemen, insbesondere dem Unternehmensregister4 
und dem statistischen Unternehmensregister5, über 
eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutauschen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

Das Land Hessen bestimmt das Registerportal als das 
länderübergreifende, zentrale elektronische Informa-
tions- und Kommunikationssystem im Sinne von § 9 
Abs. 1 Satz 4 HGB6, über das die Daten aus dem Han-
delsregister, Genossenschaftsregister und Partner-
schaftsregister der Amtsgerichte (Registergerichte) des 
Landes Hessen abrufbar sind. Die Berechtigung, weitere 
Zugangsmöglichkeiten zu den Registerdaten zu eröffnen, 
bleibt hiervon unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Das Land Hessen  bestimmt das Registerportal als 
das länderübergreifende, zentrale elektronische Infor-
mations- und Kommunikationssystem im Sinne von § 10 
HGB7, über das die Bekanntmachung der Eintragungen 
erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

§ 4 
Zentrale Anmeldung zum 

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Das Land Hessen überträgt die Zuständigkeit für die 
Anmeldung und Zulassung zu dem elektronischen Ab-

3 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

4 § 8 b HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsre-
gister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

5 § 4 Statistikregistergesetz in der Fassung des Gesetzes über elektro-
nische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister (EHUG)

6 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

7 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)
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rufverfahren über das Registerportal auf das Land Nord-
rhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht 
Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Das Land Hessen überträgt die Zuständigkeit für die 
Erfassung der Gebührentatbestände des elektronischen 
Abrufverfahrens über das Registerportal auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 JVKostO 
beurteilt sich nach dem Recht des Landes Hessen.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 HRV. Das Land Hessen erhält über die Ab-
rufe zum Nachweis der gemäß § 5 erfassten Gebühren-
tatbestände eine monatliche Übersicht. Die protokollier-
ten Daten werden dem Land Hessen in elektronischer 
Form bereitgestellt.8

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle dem Land Hessen mit, 
wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Nut-
zung des Abrufverfahrens die Zweckbestimmung des § 9 
Abs. 1 HGB übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Das Land Hessen überträgt die Zuständigkeit für die 
Erhebung der Gebühren des elektronischen Abrufver-
fahrens, soweit die Abrufe über das Registerportal er-
folgt sind, auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zustän-
dige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Das Land Hessen überträgt die Zuständigkeit für die 
Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen Gebühren 
des elektronischen Abrufverfahrens auf das Land Nord-
rhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht 
Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem Recht 
des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen Ab-
rufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das Re-
gisterportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer Be-
zahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Das Land Hessen erhält zum Nach-
weis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine monatliche 
Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§ 7 und § 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an das Land Hessen überwiesen. Der Überweisungsbe-
trag entspricht in der Höhe der Summe der Beträge, die 
– ggf. nach Abzug von Gebühren eines Lastschrift- bzw. 
elektronischen Bezahl- oder Vollstreckungsverfahrens – 
dem Land Nordrhein-Westfalen tatsächlich zugeflossen 
sind.

8 im Sinne von § 53 HRV-E gemäß dem Entwurf eines Gesetzes über 
elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG)

§ 10 
Vereinsregister

Soweit das Land Hessen die Vereinsregister einzelner 
oder aller Amtsgerichte elektronisch führt und die Ver-
einsregister über das Registerportal zugänglich sind, gel-
ten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Kosten

Das Land Hessen erstattet dem Land Nordrhein-Westfa-
len den ihm durch diesen Vertrag entstehenden Auf-
wand. Die Höhe wird durch gesonderte Dienstleistungs-
vereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Der Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der letzten 
Ratifikationsurkunde, frühestens am 1. Januar 2007, in 
Kraft. Die Ratifikationsurkunden sind in der Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen zu hinterlegen. 
Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von der 
Wirksamkeit eines entsprechenden Vertrages mit ande-
ren Ländern unberührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Brüssel, den 30. November 2006

Der Minister der Justiz 
des Landes Hessen

Jürgen  B a n z e r

– GV. NRW. 2007 S. 162
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem 
Land Mecklenburg-Vorpommern 

und dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Übertragung von Aufgaben nach 

§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Land Meck-
lenburg-Vorpommern und dem Land Nordrhein-Westfa-
len über die Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 
und § 10 Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum 
Betrieb eines gemeinsamen Registerportals der Länder 
zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 13 Abs. 1 Satz 1 gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Land Mecklenburg-Vorpommern 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 des Handelsgesetzbuchs 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Das Land Mecklenburg-Vorpommern,
endvertreten durch die Justizministerin

und

das Land Nordrhein-Westfalen,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
des Handelsgesetzbuchs1) der Länder und dient der Be-
kanntmachung der Eintragungen der Registergerichte 
(§ 10 des Handelsgesetzbuchs2). Mit diesem Staatsvertrag 
wird von der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit einer 
länderübergreifenden Zusammenarbeit zur Reduzierung 

1 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

2 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

des Verwaltungsaufwandes und zur Kostensenkung Ge-
brauch gemacht.

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrie-
rung – im Bestand aller angeschlossenen Bundeslän-
der recherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen3 zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunika-
tionssystemen, insbesondere dem Unternehmensre-
gister4 und dem statistischen Unternehmensregister5, 
über eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutau-
schen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

Das Land Mecklenburg-Vorpommern bestimmt das Re-
gisterportal als das länderübergreifende, zentrale elek-
tronische Informations- und Kommunikationssystem im 
Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 4 des Handelsgesetzbuchs6, 
über das die Daten aus dem Handelsregister, Genossen-
schaftsregister und Partnerschaftsregister der Amtsge-
richte (Registergerichte) des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern abrufbar sind. Die Berechtigung, weitere Zu-
gangsmöglichkeiten zu den Registerdaten zu eröffnen, 
bleibt hiervon unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Das Land Mecklenburg-Vorpommern bestimmt das 
Registerportal als das länderübergreifende, zentrale elek-
tronische Informations- und Kommunikationssystem im 
Sinne von § 10 des Handelsgesetzbuchs7, über das die 
Bekanntmachung der Eintragungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

3 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

4 § 8 b HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsre-
gister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

5 § 4 Statistikregistergesetz in der Fassung des Gesetzes über elektro-
nische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister (EHUG)

6 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

7 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)
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§ 4 
Zentrale Anmeldung zum 

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Das Land Mecklenburg-Vorpommern überträgt die Zu-
ständigkeit für die Anmeldung und Zulassung zu dem 
elektronischen Abrufverfahren über das Registerportal 
auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist 
das Amtsgericht Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Das Land Mecklenburg-Vorpommern überträgt die 
Zuständigkeit für die Erfassung der Gebührentatbe-
stände des elektronischen Abrufverfahrens über das Re-
gisterportal auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zustän-
dige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 der 
Justizverwaltungskostenordnung beurteilt sich nach dem 
Recht des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 der Handelsregisterverordnung. Das Land 
Mecklenburg-Vorpommern erhält über die Abrufe zum 
Nachweis der gemäß § 5 erfassten Gebührentatbestände 
eine monatliche Übersicht. Die protokollierten Daten 
werden dem Land Mecklenburg-Vorpommern in elektro-
nischer Form bereitgestellt.8

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle dem Land Meck-
lenburg-Vorpommern mit, wenn sich Anhaltspunkte da-
für ergeben, dass die Nutzung des Abrufverfahrens die 
Zweckbestimmung des § 9 Abs. 1 des Handelsgesetz-
buchs übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Das Land Mecklenburg-Vorpommern überträgt die 
Zuständigkeit für die Erhebung der Gebühren des elek-
tronischen Abrufverfahrens, soweit die Abrufe über das 
Registerportal erfolgt sind, auf das Land Nordrhein-
Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Das Land Mecklenburg-Vorpommern überträgt die 
Zuständigkeit für die Vollstreckung der nach Absatz 1 
erhobenen Gebühren des elektronischen Abrufverfah-
rens auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige 
Stelle ist das Amtsgericht Hagen. Die Vollstreckung 
richtet sich nach dem Recht des Landes Nordrhein-
Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Das Land Mecklenburg-Vorpommern 
erhält zum Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe 
eine monatliche Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§§ 7 und 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 

8 § 53 HRV in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

an das Land Mecklenburg-Vorpommern überwiesen. Der 
Überweisungsbetrag entspricht in der Höhe der Summe 
der Beträge, die – gegebenenfalls nach Abzug von Ge-
bühren eines Lastschrift- oder elektronischen Bezahl- 
oder Vollstreckungsverfahrens – dem Land Nordrhein-
Westfalen tatsächlich zugeflossen sind.

§ 10 
Vereinsregister

Soweit das Land Mecklenburg-Vorpommern die Vereins-
register einzelner oder aller Amtsgerichte elektronisch 
führt und die Vereinsregister über das Registerportal zu-
gänglich sind, gelten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Kosten

Das Land Mecklenburg-Vorpommern erstattet dem Land 
Nordrhein-Westfalen den ihm durch diesen Vertrag ent-
stehenden Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte 
Dienstleistungsvereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Der Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der letzten 
Ratifikationsurkunde, frühestens am 1. Januar 2007, in 
Kraft. Die Ratifikationsurkunden sind in der Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen zu hinterlegen. 
Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von der 
Wirksamkeit eines entsprechenden Vertrages mit ande-
ren Ländern unberührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Brüssel, den 30. November 2006

Die Justizministerin 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Uta-Maria  K u d e r

– GV. NRW. 2007 S. 164
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem 

Land Niedersachsen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Übertragung von Aufgaben nach 
§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Land Nie-
dersachsen und dem Land Nordrhein-Westfalen über die 
Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und § 10 
Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder zuge-
stimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Land Niedersachsen 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 des Handelsgesetzbuchs 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Das Land Niedersachsen,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

und

das Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
HGB) der Länder und dient der Bekanntmachung der 
Eintragungen der Registergerichte (§ 10 HGB). Mit die-
sem Staatsvertrag wird von der gesetzlich vorgesehenen 
Möglichkeit einer länderübergreifenden Zusammenar-
beit zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur 
Kostensenkung Gebrauch gemacht.

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrie-
rung – im Bestand aller angeschlossenen Bundeslän-
der recherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunika-
tionssystemen, insbesondere dem Unternehmensre-
gister und dem statistischen Unternehmensregister, 
über eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutau-
schen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

Das Land Niedersachsen bestimmt das Registerportal als 
das länderübergreifende, zentrale elektronische Infor-
mations- und Kommunikationssystem im Sinne von § 9 
Abs. 1 Satz 4 HGB, über das die Daten aus dem Han-
delsregister, Genossenschaftsregister und Partner-
schaftsregister der Amtsgerichte (Registergerichte) des 
Landes Niedersachsen abrufbar sind. Die Berechtigung, 
weitere Zugangsmöglichkeiten zu den Registerdaten zu 
eröffnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen

Bekanntmachungssystems

(1) Das Land Niedersachsen  bestimmt das Registerpor-
tal als das länderübergreifende, zentrale elektronische 
Informations- und Kommunikationssystem im Sinne von 
§ 10 HGB, über das die Bekanntmachung der Eintra-
gungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

§ 4 
Zentrale Anmeldung zum

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Das Land Niedersachsen überträgt die Zuständigkeit für 
die Anmeldung und Zulassung zu dem elektronischen 
Abrufverfahren über das Registerportal auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Das Land Niedersachsen überträgt die Zuständigkeit 
für die Erfassung der Gebührentatbestände des elektro-
nischen Abrufverfahrens über das Registerportal auf das 
Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 
JVKostO beurteilt sich nach dem Recht des Landes Nie-
dersachsen.
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§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 HRV. Das Land Niedersachsen erhält über 
die Abrufe zum Nachweis der gemäß § 5 erfassten Ge-
bührentatbestände eine monatliche Übersicht. Die pro-
tokollierten Daten werden dem Land Niedersachsen in 
elektronischer Form bereitgestellt.

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle dem Land Nie-
dersachsen mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass die Nutzung des Abrufverfahrens die Zweckbestim-
mung des § 9 Abs. 1 HGB übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Das Land Niedersachsen überträgt die Zuständigkeit 
für die Erhebung der Gebühren des elektronischen Ab-
rufverfahrens, soweit die Abrufe über das Registerportal 
erfolgt sind, auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zustän-
dige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Das Land Niedersachsen überträgt die Zuständigkeit 
für die Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen Ge-
bühren des elektronischen Abrufverfahrens auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem 
Recht des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Das Land Niedersachsen erhält zum 
Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine mo-
natliche Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§ 7 und § 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an das Land Niedersachsen überwiesen. Der Überwei-
sungsbetrag entspricht in der Höhe der Summe der Be-
träge, die – ggf. nach Abzug von Gebühren eines Last-
schrift- bzw. elektronischen Bezahl- oder Vollstre-
ckungsverfahrens – dem Land Nordrhein-Westfalen tat-
sächlich zugeflossen sind.

§ 10 
Vereinsregister

Soweit das Land Niedersachsen die Vereinsregister ein-
zelner oder aller Amtsgerichte elektronisch führt und die 
Vereinsregister über das Registerportal zugänglich sind, 
gelten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Kosten

Das Land Niedersachsen erstattet dem Land Nordrhein-
Westfalen den ihm durch diesen Vertrag entstehenden 
Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte Dienstleis-
tungsvereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 

Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Der Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die Rati-
fikationsurkunden werden bei der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen hinterlegt. Der Staatsver-
trag tritt nach Zustimmung der verfassungsmäßig zu-
ständigen Organe der vertragsschließenden Länder am 
Tag nach der Hinterlegung der letzten Ratifikationsur-
kunde, frühestens am 1. Januar 2007, in Kraft. Das In-
Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von der Wirksam-
keit eines entsprechenden Vertrages mit anderen Län-
dern unberührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Brüssel, den 30. November 2006

Die Justizministerin 
des Landes Niedersachsen

Elisabeth  H e i s t e r - N e u m a n n

– GV. NRW. 2007 S. 166
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem Saarland 

und dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Übertragung von Aufgaben nach 

§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Saarland 
und dem Land Nordrhein-Westfalen über die Übertra-
gung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsge-
setzbuch zur Errichtung und zum Betrieb eines gemein-
samen Registerportals der Länder zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 13 Abs. 1 Satz 1 gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Saarland 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Das Saarland,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch den Minister für Justiz, 
Gesundheit und Soziales,

und

das Land Nordrhein-Westfalen,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
HGB1) der Länder und dient der Bekanntmachung der 
Eintragungen der Registergerichte (§ 10 HGB2). Mit die-
sem Staatsvertrag wird von der gesetzlich vorgesehenen 

1 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

2 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

Möglichkeit einer länderübergreifenden Zusammenar-
beit zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur 
Kostensenkung Gebrauch gemacht.

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrie-
rung – im Bestand aller angeschlossenen Bundeslän-
der recherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen3 zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunikati-
onssystemen, insbesondere dem Unternehmensregister4 
und dem statistischen Unternehmensregister5, über 
eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutauschen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

Das Saarland bestimmt das Registerportal als das länder-
übergreifende, zentrale elektronische Informations- und 
Kommunikationssystem im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 4 
HGB, über das die Daten aus dem Handelsregister, Ge-
nossenschaftsregister und Partnerschaftsregister des 
Amtsgerichts Saarbrücken (zentrales Registergericht) 
abrufbar sind. Die Berechtigung, weitere Zugangsmög-
lichkeiten zu den Registerdaten zu eröffnen, bleibt hier-
von unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Das Saarland bestimmt das Registerportal als das 
länderübergreifende, zentrale elektronische Informa-
tions- und Kommunikationssystem im Sinne von § 10 
HGB, über das die Bekanntmachung der Eintragungen 
erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

§ 4 
Zentrale Anmeldung zum

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Das Saarland überträgt die Zuständigkeit für die An-
meldung und Zulassung zu dem elektronischen Abruf-

3 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

4 § 8 b HGB-E HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

5 § 4 Statistikregistergesetz in der Fassung des Gesetzes über elektro-
nische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister (EHUG)
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verfahren über das Registerportal auf das Land Nord-
rhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht 
Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Das Saarland überträgt die Zuständigkeit für die Er-
fassung der Gebührentatbestände des elektronischen 
Abrufverfahrens über das Registerportal auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 
JVKostO beurteilt sich nach dem Recht des Saarlandes.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 HRV. Das Saarland erhält über die Abrufe 
zum Nachweis der gemäß § 5 erfassten Gebührentatbe-
stände eine monatliche Übersicht. Die protokollierten 
Daten werden dem Saarland in elektronischer Form be-
reitgestellt.6

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle dem Saarland mit, 
wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Nut-
zung des Abrufverfahrens die Zweckbestimmung des § 9 
Abs. 1 HGB übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Das Saarland überträgt die Zuständigkeit für die Er-
hebung der Gebühren des elektronischen Abrufverfah-
rens, soweit die Abrufe über das Registerportal erfolgt 
sind, auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige 
Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Das Saarland überträgt die Zuständigkeit für die 
Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen Gebühren 
des elektronischen Abrufverfahrens auf das Land Nord-
rhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht 
Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem Recht 
des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Das Saarland erhält zum Nachweis 
der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine monatliche 
Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§ 7 und § 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an das Saarland überwiesen. Der Überweisungsbetrag 
entspricht in der Höhe der Summe der Beträge, die – ggf. 
nach Abzug von Gebühren eines Lastschrift – bzw. elek-
tronischen Bezahl- oder Vollstreckungsverfahrens – dem 
Land Nordrhein-Westfalen tatsächlich zugeflossen sind.

6 § 53 HRV in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

§ 10 
Vereinsregister

Für die elektronisch geführten Vereinsregister der Amts-
gerichte des Saarlandes gelten die §§ 4 bis 9 entspre-
chend, soweit die Vereinsregister einzelner oder aller 
Amtsgerichte über das Registerportal zugänglich sind.

§ 11 
Kosten

Das Saarland erstattet dem Land Nordrhein-Westfalen 
den ihm durch diesen Vertrag entstehenden Aufwand. 
Die Höhe wird durch gesonderte Dienstleistungsverein-
barung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag tritt – vorbehaltlich einer nach 
dem jeweiligen Landesrecht erforderlichen Zustimmung 
der verfassungsmäßigen Organe – mit Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde, frühestens am 1. Januar 
2007, in Kraft. Die Ratifikationsurkunden sind in der 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen zu hin-
terlegen. Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von 
der Wirksamkeit eines entsprechenden Vertrages mit an-
deren Ländern unberührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Brüssel, den 30. November 2006

Der Minister 
für Justiz, Gesundheit und Soziales 

des Saarlandes

Josef  H e c k e n

– GV. NRW. 2007 S. 168
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem 

Freistaat Sachsen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Übertragung von Aufgaben nach 
§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat 
Sachsen und dem Land Nordrhein-Westfalen über die 
Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und § 10 
Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder zuge-
stimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 13 Abs. 1 Satz 1 gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Freistaat Sachsen 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Der Freistaat Sachsen,

und

das Land Nordrhein-Westfalen,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität 
schließen der Freistaat Sachsen und das Land Nord-
rhein-Westfalen diesen Staatsvertrag mit den Zielen

1.   über ein gemeinsames elektronisches Portal der Län-
der jedermann zu Informationszwecken die Einsicht 
in das Handelsregister, Genossenschaftsregister und 
Partnerschaftsregister aller angeschlossenen Länder 
in elektronischer Form zu eröffnen,

2.   eine bundesweite Suche über die eingetragenen Fir-
men und juristischen Personen zu ermöglichen,

3.   eine Recherche in den Datenbeständen aller ange-
schlossenen Bundesländer nach einmaliger Anmel-
dung beim Portal mit nur einer Benutzerkennung zu 
ermöglichen,

4.   die Gebühren für die Einsichtnahme in die zugäng-
lichen Register länderübergreifend abzurechnen und 
zu vollstrecken,

5.   eine zentrale Plattform für Bekanntmachungen in 
 Registersachen zur Verfügung zu stellen und

6.   die Voraussetzungen zu schaffen, mit anderen elek-
tronischen Informations- und Kommunikationssyste-
men, insbesondere dem Unternehmensregister und 
dem statistischen Unternehmensregister, über eine 
einheitliche Schnittstelle Daten auszutauschen.

Die länderübergreifende Zusammenarbeit trägt zu einer 
Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur Kos-
tensenkung bei.

Artikel 1
Registerportal

Die Länder betreiben gemeinsam unter der Internetad-
resse www.handelsregister.de ein Internetportal (Regis-
terportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff auf 
die automatisierten Registerabrufsysteme der Länder 
nach § 9 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 10. November 2006 (BGBl. I 
S. 2553) geändert worden ist, und dient der Bekanntma-
chung der Eintragungen der Registergerichte nach § 10 
des Handelsgesetzbuchs.

Artikel 2
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

Der Freistaat Sachsen bestimmt das Registerportal als 
das länderübergreifende, zentrale elektronische Infor-
mations- und Kommunikationssystem im Sinne von § 9 
Abs. 1 Satz 4 Handelsgesetzbuch, über das die Daten aus 
dem Handelsregister, Genossenschaftsregister und Part-
nerschaftsregister der Amtsgerichte des Freistaates 
Sachsen abrufbar sind. Die Berechtigung, weitere Zu-
gangsmöglichkeiten zu den Registerdaten zu eröffnen, 
bleibt hiervon unberührt.

Artikel 3
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Der Freistaat Sachsen  bestimmt das Registerportal 
als das länderübergreifende, zentrale elektronische In-
formations- und Kommunikationssystem im Sinne von 
§ 10 Handelsgesetzbuch, über das die Bekanntmachung 
der Eintragungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

Artikel 4
Zentrale Anmeldung zum 

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Der Freistaat Sachsen überträgt die Zuständigkeit für 
die Anmeldung und Zulassung zu dem elektronischen 
Abrufverfahren über das Registerportal auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen.

Artikel 5
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Der Freistaat Sachsen überträgt die Zuständigkeit 
für die Erfassung der Gebührentatbestände des elektro-
nischen Abrufverfahrens über das Registerportal auf das 
Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 des 
Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung 
(Justizverwaltungskostenordnung – JVKostO) in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 363-1, 
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veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch 
Artikel 12 Abs. 7 des Gesetzes vom 10. November 2006 
(BGBl. I S. 2553, 2583) geändert worden ist, beurteilt 
sich nach dem Recht des Freistaates Sachsen.

Artikel 6
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach Artikel 5 umfasst auch die 
Pflicht der zuständigen Stelle zur Protokollierung der 
Abrufe gemäß § 53 der Verordnung über die Einrichtung 
und Führung des Handelsregisters (Handelsregisterver-
ordnung – HRV) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 315-20 veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch Artikel 5 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 10. November 2006 (BGBl. I S. 2553, 2566) geändert 
worden ist. Der Freistaat Sachsen erhält über die Abrufe 
zum Nachweis der gemäß Artikel 5 erfassten Gebühren-
tatbestände eine monatliche Übersicht. Die protokollier-
ten Daten werden dem Freistaat Sachsen in elektro-
nischer Form bereitgestellt.

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt sie die zuständige Stelle dem Freistaat 
Sachsen mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass die Nutzung des Abrufverfahrens die Zweckbestim-
mung des § 9 Abs. 1 Handelsgesetzbuch übersteigt.

Artikel 7
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Der Freistaat Sachsen überträgt die Zuständigkeit 
für die Erhebung der Gebühren des elektronischen Ab-
rufverfahrens, soweit die Abrufe über das Registerportal 
erfolgt sind, auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zustän-
dige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Der Freistaat Sachsen überträgt die Zuständigkeit 
für die Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen Ge-
bühren des elektronischen Abrufverfahrens auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem 
Recht des Landes Nordrhein-Westfalen.

Artikel 8
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach Artikel 4. Der Freistaat Sachsen erhält 
zum Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine 
monatliche Übersicht.

Artikel 9
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
Artikel 7 und Artikel 8 eingenommenen Gebühren für 
die Teilnahme und Nutzung des elektronischen Abruf-
verfahrens wird zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November an den Freistaat Sachsen überwiesen. 
Der Überweisungsbetrag entspricht in der Höhe der 
Summe der Beträge, die dem Land Nordrhein-Westfalen 
tatsächlich zugeflossen sind.

Artikel 10
Vereinsregister

Soweit der Freistaat Sachsen die Vereinsregister einzel-
ner oder aller Amtsgerichte elektronisch führt und die 
Vereinsregister über das Registerportal zugänglich sind, 
gelten die Artikel 4 bis 9 entsprechend.

Artikel 11
Kosten

Der Freistaat Sachsen erstattet dem Land Nordrhein-
Westfalen den ihm durch diesen Vertrag entstehenden 

Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte Dienstleis-
tungsvereinbarung festgelegt. Der Freistaat Sachsen er-
stattet dem Land Nordrhein-Westfalen auch die Gebüh-
ren des Vollstreckungsverfahrens.

Artikel 12
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

Artikel 13
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt 
nach Zustimmung der verfassungsmäßig berufenen Or-
gane der vertragsschließenden Länder und Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunden in der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen frühestens am 1. Januar 
2007 in Kraft, andernfalls am ersten Tag des Monats, der 
auf den Monat der Hinterlegung der letzten Ratifikati-
onsurkunde in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-
Westfalen folgt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Düsseldorf, den 8. Januar 2007

Für das Land Nordrhein-Westfalen

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Dresden, den 16. Januar 2007

Für den Freistaat Sachsen

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Der Staatsminister der Justiz

Geert  W.  M a c k e n r o t h

– GV. NRW. 2007 S. 170
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem 

Land Sachsen-Anhalt 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Übertragung von Aufgaben nach 
§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Land Sach-
sen-Anhalt und dem Land Nordrhein-Westfalen über die 
Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und § 10 
Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder zuge-
stimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 13 Abs. 1 Satz 1 gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Land Sachsen-Anhalt 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 des Handelsgesetzbuches 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Das Land Sachsen-Anhalt,

und

das Land Nordrhein-Westfalen 

schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfas-
sungsmäßig zuständigen Organe diesen Staatsvertrag 
auf der Grundlage des Beschlusses der Konferenz der 
Justizministerinnen und Justizminister vom 30. Novem-
ber 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
des Handelsgesetzbuches1) der Länder und dient der Be-
kanntmachung der Eintragungen der Registergerichte 
(§ 10 des Handelsgesetzbuches2). Mit diesem Staatsver-
trag wird von der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit 

1 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

2 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

einer länderübergreifenden Zusammenarbeit zur Redu-
zierung des Verwaltungsaufwandes und zur Kostensen-
kung Gebrauch gemacht.

Artikel 1
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrierung 
– im Bestand aller angeschlossenen Bundesländer re-
cherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen (§ 10 des Handels-
gesetzbuches) zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunika-
tionssystemen, insbesondere dem Unternehmensre-
gister (§ 8 b des Handelsgesetzbuches) und dem sta-
tistischen Unternehmensregister (§ 4 des Statistikre-
gistergesetzes), über eine einheitliche Schnittstelle 
Daten auszutauschen.

Artikel 2
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

Das Land Sachsen-Anhalt bestimmt das Registerportal 
als das länderübergreifende, zentrale elektronische In-
formations- und Kommunikationssystem im Sinne von 
§ 9 Abs. 1 Satz 4 des Handelsgesetzbuches, über das die 
Daten aus dem Handelsregister, Genossenschaftsregister 
und Partnerschaftsregister der Amtsgerichte (Register-
gerichte) des Landes Sachsen-Anhalt abrufbar sind. Die 
Eröffnung weiterer Zugangsmöglichkeiten zu den Regis-
terdaten bleibt hiervon unberührt.

Artikel 3
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Das Land Sachsen-Anhalt bestimmt das Registerpor-
tal als das länderübergreifende, zentrale elektronische 
Informations- und Kommunikationssystem im Sinne von 
§ 10 des Handelsgesetzbuches, über das die Bekanntma-
chung der Eintragungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

Artikel 4
Zentrale Anmeldung zum 

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Das Land Sachsen-Anhalt überträgt die Zuständigkeit 
für die Anmeldung und Zulassung zu dem elektronischen 
Abrufverfahren über das Registerportal auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen.
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Artikel 5
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Das Land Sachsen-Anhalt überträgt die Zuständig-
keit für die Erfassung der Gebührentatbestände des 
elektronischen Abrufverfahrens über das Registerportal 
auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist 
das Amtsgericht Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 der 
Justizverwaltungskostenordnung beurteilt sich nach dem 
Recht des Landes Sachsen-Anhalt.

Artikel 6
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach Artikel 5 umfasst auch die 
Pflicht der zuständigen Stelle zur Protokollierung der 
Abrufe gemäß § 53 Handelsregisterverordnung. Das 
Land Sachsen-Anhalt erhält über die Abrufe zum Nach-
weis der gemäß Artikel 5 erfassten Gebührentatbestände 
eine monatliche Übersicht. Die protokollierten Daten 
werden dem Land Sachsen-Anhalt in elektronischer 
Form bereitgestellt.

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle dem Land Sachsen-
Anhalt mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass die Nutzung des Abrufverfahrens die Zweckbestim-
mung des § 9 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches übersteigt.

Artikel 7
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Das Land Sachsen-Anhalt überträgt die Zuständig-
keit für die Erhebung der Gebühren des elektronischen 
Abrufverfahrens, soweit die Abrufe über das Register-
portal erfolgt sind, auf das Land Nordrhein-Westfalen. 
Zuständige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Das Land Sachsen-Anhalt überträgt die Zuständig-
keit für die Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen 
Gebühren des elektronischen Abrufverfahrens auf das 
Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach 
dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen.

Artikel 8
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach Artikel 4. Das Land Sachsen-Anhalt er-
hält zum Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe 
eine monatliche Übersicht.

Artikel 9
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
Artikel 7 und 8 eingenommenen Gebühren für die Teil-
nahme und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens 
wird zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. No-
vember an das Land Sachsen-Anhalt überwiesen. Der 
Überweisungsbetrag entspricht in der Höhe der Summe 
der Beträge, die – gegebenenfalls nach Abzug von Ge-
bühren eines Lastschrift- bzw. elektronischen Bezahl- 
oder Vollstreckungsverfahrens – dem Land Nordrhein-
Westfalen tatsächlich zugeflossen sind.

Artikel 10
Vereinsregister

Soweit das Land Sachsen-Anhalt die Vereinsregister 
einzelner oder aller Amtsgerichte elektronisch führt und 
die Vereinsregister über das Registerportal zugänglich 
sind, gelten die Artikel 4 bis 9 entsprechend.

Artikel 11
Kosten

Das Land Sachsen-Anhalt erstattet dem Land Nord-
rhein-Westfalen den ihm durch diesen Vertrag entste-
henden Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte 
Dienstleistungsvereinbarung festgelegt.

Artikel 12
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder ein-
schließlich der Kostenverteilung regeln die Justizminis-
ter der Länder in einer Dienstleistungsvereinbarung.

Artikel 13
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Dieser Vertrag tritt vorbehaltlich einer nach dem je-
weiligen Landesrecht erforderlichen Zustimmung der 
verfassungsmäßigen Organe nach der Unterzeichnung in 
Kraft. Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von 
der Wirksamkeit eines entsprechenden Vertrages mit an-
deren Ländern unberührt.

(2) Der Staatsvertrag wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist 
von einem Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündi-
gung ist erstmals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Für das Land Nordrhein-Westfalen

Für den Ministerpräsidenten

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Magdeburg, den 21. Dezember 2006

Für das Land Sachsen-Anhalt

Für den Ministerpräsidenten

Die Ministerin der Justiz des 
Landes Sachsen-Anhalt

Angela  K o l b

– GV. NRW. 2007 S. 172
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Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem 

Land Schleswig-Holstein 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Übertragung von Aufgaben nach 
§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Land 
Schleswig-Holstein und dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und 
§ 10 Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder zuge-
stimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Land Schleswig-Holstein 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Das Land Schleswig-Holstein,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch den Minister für Justiz, 
Arbeit und Europa

und

das Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
HGB1) der Länder und dient der Bekanntmachung der 
Eintragungen der Registergerichte (§ 10 HGB2). Mit die-
sem Staatsvertrag wird von der gesetzlich vorgesehenen 
Möglichkeit einer länderübergreifenden Zusammenar-
beit zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur 
Kostensenkung Gebrauch gemacht.

1 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmens-
register (EHUG)

2 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrie-
rung – im Bestand aller angeschlossenen Bundeslän-
der recherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen3 zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunikati-
onssystemen, insbesondere dem Unternehmensregister4 
und dem statistischen Unternehmensregister5, über 
eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutauschen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

Das Land Schleswig-Holstein bestimmt das Registerpor-
tal als das länderübergreifende, zentrale elektronische 
Informations- und Kommunikationssystem im Sinne von 
§ 9 Abs. 1 Satz 4 HGB6, über das die Daten aus dem 
Handelsregister, Genossenschaftsregister und Partner-
schaftsregister der Amtsgerichte (Registergerichte) des 
Landes Schleswig-Holstein abrufbar sind. Die Berechti-
gung, weitere Zugangsmöglichkeiten zu den Registerda-
ten zu eröffnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Das Land Schleswig-Holstein bestimmt das Register-
portal als das länderübergreifende, zentrale elektro-
nische Informations- und Kommunikationssystem im 
Sinne von § 10 HGB7, über das die Bekanntmachung der 
Eintragungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

§ 4 
Zentrale Anmeldung zum

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Das Land Schleswig-Holstein überträgt die Zuständig-
keit für die Anmeldung und Zulassung zu dem elektro-

3 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

4 § 8 b HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsre-
gister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

5 § 4 Statistikregistergesetz in der Fassung des Gesetzes über elektro-
nische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister (EHUG)

6 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

7 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)
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nischen Abrufverfahren über das Registerportal auf das 
Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Das Land Schleswig-Holstein überträgt die Zustän-
digkeit für die Erfassung der Gebührentatbestände des 
elektronischen Abrufverfahrens über das Registerportal 
auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist 
das Amtsgericht Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 
JVKostO beurteilt sich nach dem Recht des Landes 
Schleswig-Holstein.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 HRV. Das Land Schleswig-Holstein erhält 
über die Abrufe zum Nachweis der gemäß § 5 erfassten 
Gebührentatbestände eine monatliche Übersicht. Die 
protokollierten Daten werden dem Land Schleswig-Hol-
stein in elektronischer Form bereitgestellt.8

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle dem Land Schleswig-
Holstein mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass die Nutzung des Abrufverfahrens die Zweckbestim-
mung des § 9 Abs. 1 HGB übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Das Land Schleswig-Holstein überträgt die Zustän-
digkeit für die Erhebung der Gebühren des elektro-
nischen Abrufverfahrens, soweit die Abrufe über das Re-
gisterportal erfolgt sind, auf das Land Nordrhein-West-
falen. Zuständige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Das Land Schleswig-Holstein überträgt die Zustän-
digkeit für die Vollstreckung der nach Absatz 1 erho-
benen Gebühren des elektronischen Abrufverfahrens auf 
das Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach 
dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Das Land Schleswig-Holstein erhält 
zum Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine 
monatliche Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§ 7 und § 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an das Land Schleswig-Holstein überwiesen. Der Über-
weisungsbetrag entspricht in der Höhe der Summe der 
Beträge, die – ggf. nach Abzug von Gebühren eines Last-
schrift- bzw. elektronischen Bezahl- oder Vollstre-
ckungsverfahrens – dem Land Nordrhein-Westfalen tat-
sächlich zugeflossen sind.

8 § 53 HRV in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

§ 10 
Vereinsregister

Soweit das Land Schleswig-Holstein die Vereinsregister 
einzelner oder aller Amtsgerichte elektronisch führt und 
die Vereinsregister über das Registerportal zugänglich 
sind, gelten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Kosten

Das Land Schleswig-Holstein erstattet dem Land Nord-
rhein-Westfalen den ihm durch diesen Vertrag entste-
henden Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte 
Dienstleistungsvereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Der Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der letzten 
Ratifikationsurkunde, frühestens am 1. Januar 2007, in 
Kraft. Die Ratifikationsurkunden sind in der Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen zu hinterlegen. 
Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von der 
Wirksamkeit eines entsprechenden Vertrages mit ande-
ren Ländern unberührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Kiel, den 1. Dezember 2006

Für das Land Schleswig-Holstein

Für den Ministerpräsidenten

Uwe  D ö r i n g 

Minister für Justiz, Arbeit und Europa

– GV. NRW. 2007 S. 174



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 11 vom 10. Mai 2007176

320

Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zwischen dem 

Freistaat Thüringen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Übertragung von Aufgaben nach 
§ 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Registerportals der Länder
Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. März 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat 
Thüringen und dem Land Nordrhein-Westfalen über die 
Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und § 10 
Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder zuge-
stimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag 
zwischen 

dem Freistaat Thüringen 
und 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
über 

die Übertragung von Aufgaben 
nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch 

zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Registerportals der Länder

Der Freistaat Thüringen,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch den Justizminister

und

das Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin,

schließen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des 
Beschlusses der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 30. November 2006.

Präambel

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
und zur Förderung der handelsrechtlichen Publizität der 
Register betreiben die Länder gemeinsam unter der In-
ternetadresse www.handelsregister.de ein Internetportal 
(Registerportal). Das Registerportal eröffnet den Zugriff 
auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 
HGB1) der Länder und dient der Bekanntmachung der 
Eintragungen der Registergerichte (§ 10 HGB2). Mit die-
sem Staatsvertrag wird von der gesetzlich vorgesehenen 
Möglichkeit einer länderübergreifenden Zusammenar-
beit zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur 
Kostensenkung Gebrauch gemacht.

1 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmens-
register (EHUG)

2 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

§ 1 
Gegenstand und Ziele des Registerportals

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundeswei-
ten Registerportals soll insbesondere erreicht werden:

1.   Über das Registerportal wird die jedermann zu Infor-
mationszwecken gestattete Einsicht in das Handels-
register, Genossenschaftsregister und Partnerschafts-
register in elektronischer Form eröffnet. Der Zugang 
erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das 
Registerportal angeschlossenen Abrufsystemen der 
Länder.

2.   Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche 
über die eingetragenen Firmen und juristischen Per-
sonen.

3.   Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmel-
dung erforderlich. Mit der dabei zugewiesenen Be-
nutzerkennung kann – ohne zusätzliche Registrie-
rung – im Bestand aller angeschlossenen Bundeslän-
der recherchiert werden.

4.   Das Registerportal bietet die Möglichkeit einer länder-
übergreifenden Gebührenabrechnung und Vollstre-
ckung der Gebührenforderung.

5.   Das Registerportal steht als zentrale Bekanntma-
chungsplattform in Registersachen3 zur Verfügung.

6.   Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit an-
deren elektronischen Informations- und Kommunika-
tionssystemen, insbesondere dem Unternehmensre-
gister4 und dem statistischen Unternehmensregister5, 
über eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutau-
schen.

§ 2 
Bestimmung des elektronischen 

Auskunftssystems

Der Freistaat Thüringen bestimmt das Registerportal als 
das länderübergreifende, zentrale elektronische Infor-
mations- und Kommunikationssystem im Sinne von § 9 
Abs. 1 Satz 4 HGB6, über das die Daten aus dem Han-
delsregister, Genossenschaftsregister und Partner-
schaftsregister der Amtsgerichte (Registergerichte) des 
Freistaates Thüringen abrufbar sind. Die Berechtigung, 
weitere Zugangsmöglichkeiten zu den Registerdaten zu 
eröffnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 3 
Bestimmung des elektronischen 

Bekanntmachungssystems

(1) Der Freistaat Thüringen bestimmt das Registerportal 
als das länderübergreifende, zentrale elektronische In-
formations- und Kommunikationssystem im Sinne von 
§ 10 HGB7, über das die Bekanntmachung der Eintra-
gungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte 
werden zur Veröffentlichung an das Land Nordrhein-
Westfalen übermittelt.

(3) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach dem 
Eingang der übermittelten Daten.

3 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

4 § 8 b HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsre-
gister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

5 § 4 Statistikregistergesetz in der Fassung des Gesetzes über elektro-
nische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister (EHUG)

6 § 9 Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG)

7 § 10 HGB in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)
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§ 4 
Zentrale Anmeldung zum 

elektronischen Abrufverfahren des Landes

Der Freistaat Thüringen überträgt die Zuständigkeit für 
die Anmeldung und Zulassung zu dem elektronischen 
Abrufverfahren über das Registerportal auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen.

§ 5 
Zentrale Erfassung von Gebührentatbeständen

(1) Der Freistaat Thüringen überträgt die Zuständigkeit 
für die Erfassung der Gebührentatbestände des elektro-
nischen Abrufverfahrens über das Registerportal auf das 
Land Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das 
Amtsgericht Hagen.

(2) Die Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 
 JVKostO beurteilt sich nach dem Recht des Freistaates 
Thüringen.

§ 6 
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Übertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht 
der zuständigen Stelle zur Protokollierung der Abrufe 
gemäß § 53 HRV. Der Freistaat Thüringen erhält über 
die Abrufe zum Nachweis der gemäß § 5 erfassten Ge-
bührentatbestände eine monatliche Übersicht. Die pro-
tokollierten Daten werden dem Freistaat Thüringen in 
elektronischer Form bereitgestellt.8

(2) Die zuständige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Ab-
rufverfahren, die die von ihnen zu entrichtenden Gebüh-
ren nicht oder nicht vollständig zahlen, zu sperren. Im 
Übrigen teilt die zuständige Stelle dem Freistaat Thürin-
gen mit, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 
die Nutzung des Abrufverfahrens die Zweckbestimmung 
des § 9 Abs. 1 HGB übersteigt.

§ 7 
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Der Freistaat Thüringen überträgt die Zuständigkeit 
für die Erhebung der Gebühren des elektronischen Ab-
rufverfahrens, soweit die Abrufe über das Registerportal 
erfolgt sind, auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zustän-
dige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Der Freistaat Thüringen überträgt die Zuständigkeit 
für die Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen Ge-
bühren des elektronischen Abrufverfahrens auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. Zuständige Stelle ist das Amtsge-
richt Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem 
Recht des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 8 
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebühren des elektronischen 
 Abrufverfahrens, die für Abrufe entstehen, die über das 
Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer 
Bezahlsysteme und des Lastschriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige An-
meldung nach § 4. Der Freistaat Thüringen erhält zum 
Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine mo-
natliche Übersicht.

§ 9 
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerlös der auf Grund der Übertragungen nach 
§ 7 und § 8 eingenommenen Gebühren für die Teilnahme 
und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
an den Freistaat Thüringen überwiesen. Der Überwei-
sungsbetrag entspricht in der Höhe der Summe der Be-
träge, die – ggf. nach Abzug von Gebühren eines Last-

8 § 53 HRV in der Fassung des Gesetzes über elektronische Handelsregis-
ter und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 
(EHUG)

schrift- bzw. elektronischen Bezahl- oder Vollstre-
ckungsverfahrens – dem Land Nordrhein-Westfalen tat-
sächlich zugeflossen sind.

§ 10 
Vereinsregister

Soweit der Freistaat Thüringen die Vereinsregister ein-
zelner oder aller Amtsgerichte elektronisch führt und die 
Vereinsregister über das Registerportal zugänglich sind, 
gelten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Kosten

Der Freistaat Thüringen erstattet dem Land Nordrhein-
Westfalen den ihm durch diesen Vertrag entstehenden 
Aufwand. Die Höhe wird durch gesonderte Dienstleis-
tungsvereinbarung festgelegt.

§ 12 
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten über die Entwicklung und den Betrieb 
eines gemeinsamen Registerportals der Länder sowie die 
Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsverein-
barung besonders geregelt.

§ 13 
In-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Der Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der letzten 
Ratifikationsurkunde, frühestens am 1. Januar 2007, in 
Kraft. Die Ratifikationsurkunden sind in der Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen zu hinterlegen. 
Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von der 
Wirksamkeit eines entsprechenden Vertrages mit ande-
ren Ländern unberührt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Eine Kündigung kann jeweils mit einer Frist von einem 
Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Kündigung ist erst-
mals zum Ablauf des Jahres 2011 zulässig.

Brüssel, den 30. November 2006

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Brüssel, den 30. November 2006

Der Justizminister 
des Freistaates Thüringen

Harald  S c h l i e m a n n

– GV. NRW. 2007 S. 176
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Erste Verordnung zur Änderung 
der Schülerfahrkostenverordnung

Vom 30. April 2007

Aufgrund des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (SchulG) vom 15. 
Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. 
S. 278), wird im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium und dem Innenministerium sowie dem Ministerium 
für Bauen und Verkehr verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schul-
gesetz (Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO –) vom 
16. April 2005 (GV. NRW. S. 420) wird wie folgt geän-
dert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 werden nach den Wörtern „von Be-
zirksfachklassen“ die Wörter „und bezirksüber-
greifenden Fachklassen“ eingefügt.

 b)   In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „von 
den Eltern“ die Wörter „oder der volljährigen 
Schülerin oder dem volljährigen Schüler“ einge-
fügt.

2.   In § 8 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „im Lande“ 
gestrichen.

3.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Nächstgelegene Schule ist die Schule der ge-
wählten Schulform, bei Grund- und Hauptschulen 
auch der gewählten Schulart, bei Berufskollegs 
die Schule mit dem entsprechenden Bildungsgang 
sowie bei Gymnasien die Schule mit dem gewähl-
ten bilingualen Bildungsgang, die mit dem ge-
ringsten Aufwand an Kosten und einem zumutba-
ren Aufwand an Zeit erreicht werden kann und 
deren Besuch schulorganisatorische Gründe nicht 
entgegenstehen.“

 b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Für Auszubildende von Bezirksfachklassen 
gemäß § 84 Abs. 2 SchulG, die ihre Schulpflicht 
erfüllen, ist nächstgelegene Schule

  a)   die zum Ausbildungsbetrieb nächstgelegene 
Berufsschule, in der eine entsprechende Be-
zirksfachklasse eingerichtet ist, oder

  b)   die mit Einverständnis des Ausbildungsbe-
triebs gemäß § 46 Abs. 4 SchulG besuchte Be-
rufsschule.

   Sind für Berufsschulen gemäß § 84 Abs. 3 SchulG 
bezirksübergreifende Fachklassen gebildet, ist 
nächstgelegene Schule die Schule, an der die für 
den Ausbildungsbetrieb zuständige Fachklasse 
eingerichtet ist.“

 c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf ist nächstgelegene Schu-
le die aufgrund der Entscheidung der zuständigen 
Schulaufsichtsbehörde nach der Verordnung zu 
§ 19 Abs. 3 SchulG nächstgelegene Schule des be-
stimmten Förderortes. Sind nach § 84 Abs. 1 
SchulG Schuleinzugsbereiche gebildet, ist nächst-
gelegene Schule die Förderschule mit dem von der 
Schulaufsichtsbehörde bestimmten Förderschwer-

punkt, in deren Schuleinzugsbereich die Schülerin 
oder der Schüler wohnt.“

 d)   Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 bis 6 
eingefügt:

   „(4) Für Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 82 
Abs. 3 SchulG (Grundschulverbund) oder gemäß 
§ 83 Abs. 4 SchulG überwiegend an einem Teil-
standort einer Schule unterrichtet werden, ist auf 
diesen Teilstandort abzustellen.

   (5) Beim organisatorischen Zusammenschluss von 
Schulen gemäß § 83 Abs. 1 bis 3 SchulG ist auf 
den gewählten Zweig einer Schulform abzustellen.

   (6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 ist 
nächstgelegene Schule die Schule, die die Schüle-
rin oder der Schüler nach Zuweisung durch die 
Schulaufsichtsbehörde gemäß § 46 Abs. 6 SchulG 
besucht.“

 e)   Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden die Absätze 
7 bis 10.

 f)   In Absatz 7 (neu) werden die Wörter „eigenen 
Schultyp“ durch die Wörter „weitergehenden An-
spruch auf die Erstattung von Schülerfahrkosten“ 
ersetzt.

 g)  In Absatz 9 (neu) wird Satz 2 gestrichen.

4.  § 17 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

  „(1) Schülerfahrkosten werden nur bis zur Höhe des 
Betrages als fortdauernde Ausgaben berücksichtigt, 
der für die einzelne Schülerin oder den einzelnen 
Schüler durch den Besuch der jeweils nächstgele-
genen öffentlichen oder privaten Schule der entspre-
chenden Schulform, bei berufsbildenden Schulen 
auch des entsprechenden Bildungsgangs, anfallen 
würde. Hiervon abweichend bleiben für Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 
die eine private Förderschule besuchen, entspre-
chende öffentliche Förderschulen außer Betracht. Für 
Ersatzschulen eigener Art gemäß § 100 Abs. 6 SchulG 
gilt in den Sekundarstufen I und II die Schulform 
Gymnasium als entsprechende Schulform, soweit die 
Ausbildung nicht dem Bildungsgang einer Förder-
schule oder eines Berufskollegs zuzuordnen ist. Beim 
Besuch einer Waldorfschule in den Klassen 1 bis 4 
gilt die nächstgelegene Waldorfschule als die nach 
§ 46 Abs. 6 SchulG maßgebliche.“

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2007 in Kraft.

(2) Soweit im Schuljahr 2007/2008 nach Artikel 7 Abs. 3 
des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 2006 
(GV. NRW. S. 278) die §§ 39 und 84 des Schulgesetzes 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) angewendet 
werden, gilt § 9 Abs. 1 bis 3 SchfkVO vom 16. April 2005 
(GV. NRW. S. 420) bis zum 31. Juli 2008 fort. 

Düsseldorf, den 30. April 2007

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara  S o m m e r

– GV. NRW. 2007 S. 178
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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Januar 2007, ist ab sofort erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 

Einzelpreis dieser Nummer 5,40 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 33,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 67,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen mög-
lichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzu-
beugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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